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§ 24 Stmk. HK Aufsicht

Stmk. HK - Steiermarkisches Heilvorkommen- und Kurortegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Die Tatigkeit und die Finanzgebarung der Kurkommission unterliegen der Aufsicht der Landesregierung.

(2) Die Landesregierung ist berechtigt, jederzeit in die Sitzungsprotokolle und in die Korrespondenz der
Kurkommission sowie in die von ihr geschlossenen Vertrage, in die Geschaftsbiicher, Rechnungen und Belege und
sonstigen Unterlagen Einsicht zu nehmen, Aufklarungen und Rechtfertigungen von der Kurkommission zu verlangen
und notigenfalls Kontrollen an Ort und Stelle vorzunehmen. Sie ist ferner berechtigt, zu den Sitzungen der
Kurkommission einen Vertreter zu entsenden und gesetzwidrige BeschlUsse aufzuheben.

(3) Die Landesregierung hat die Auflosung der Kurkommission zu verfigen, wenn diese dauernd arbeits- und
beschluBunfahig wird. Sie kann deren Auflésung anordnen, wenn die Geschaftsfuhrung zu wiederholten Malen gegen
die Gesetze verstoRt.

(4) Bei Auflosung der Kurkommission hat die Landesregierung eine aus Mitteln des Kurfonds zu entschadigende
geeignete Person mit der einstweiligen Fihrung der Geschafte zu betrauen. Die Neubildung der Kurkommission hat
innerhalb von drei Monaten zu erfolgen.

(5) Gegen die Geschaftsfihrung oder Beschlisse der Kurkommission, wodurch deren Wirkungsbereich Uberschritten
oder gegen die bestehenden Gesetze verstol3en wird, ist die Beschwerde an die Landesregierung zulassig.

In Kraft seit 16.10.1962 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 24 Stmk. HK Aufsicht
	Stmk. HK - Steiermärkisches Heilvorkommen- und Kurortegesetz


